
Kosten der Unterkunft und Heizung:

Neben den Regelleistungen werden auch die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie 
die angemessenen Heizkosten übernommen. Zu große Wohnungen führen zu hohen 
Energiekosten (Heizkosten) und die Aufwendungen für zu teure Wohnungen können nicht 
in voller Höhe berücksichtigt werden. Im Landkreis Leer sind daher folgende Höchstsätze 
festgelegt. Sie gelten für Miet- und Eigentumswohnungen und umfassen die Kaltmiete und 
die Nebenkosten. Nur Heizung (sh. unten) und Strom (in den Regelleistungen enthalten) 
sind nicht darin erfasst. 

Angemessene Unterkunftskosten: 

Haushaltsgröße
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für jede 
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Person 

Wohnungsgröße 50 m² 60 m² 75 m² 85 m² 95 m² + 10 m² 

Wohnort im 
Bereich des 

Kreisgebietes 
260,00 € 295,00 € 355,00 € 410,00 € 470,00 € + 57,00 € 

Wohnort im 
Bereich der 
Stadt Leer 

260,00 € 335,00 € 400,00 € 465,00 € 530,00 € + 65,00 € 

Bei Eigentumswohnungen ist in der Regel eine Wohnungsgröße bis 120 m², bei einem 
eigenen Haus bis 130 m² angemessen. Für die Nebenkosten und die Zinsbelastungen 
gelten die gleichen og. Höchstbeträge. Tilgungsbeträge dienen der Vermögensschaffung 
und können daher nicht berücksichtigt werden.

Angemessene Heizkostenpreise bei erdgasbetriebenen Warmwasserzentralheizungen
(ohne Kosten der Warmwasserbereitung = reine Heizkosten):

ab dem 01. August 2008 

Personenzahl 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
Pro 

weitere 
Person

angemessene Wohnfl. 50 m² 60 m² 75 m² 85 m² 95 m² 105 m² + 10 m² 

bis 31.12.1977 103,40 € 121,70 € 149,15 € 167,45 € 185,75 € 204,05 € 18,30 €

01.01.1978 -
31.12.1983 

82,90 € 97,10 € 118,40 € 132,60 € 146,80 € 161,00 € 14,20 €

01.01.1984 -
31.12.1994 

67,40 € 78,50 € 95,15 € 106,25 € 117,35 € 128,45 € 11,10 €

01.01.1995 –
31.01.2002

54,90 € 63,50 € 76,40 € 85,00 € 93,60 € 102,20 € 8,60 €B
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Ab dem 01.02.2002 39,90 € 45,50 € 53,90 € 59,50 € 65,10 € 70,70 € 5,60 €



Pauschale einmalige Heizungshilfen bei selbstbeschafften Brennstoffen
für die Heizperiode 2007/2008 

feste
BrennstoffeHeizöl 

(Brikett) 
Untermieter bzw. Behinderte in

Haushaltgemeinschaft
mit eigenem Bedarf 

50% 325,00 € 201,50 €

Ein- bis Zwei-Personen-Haushalt 100% 650,00 € 403,00 €
Drei- bis Vier-Personen-Haushalt 125% 812,50 € 503,75 €

Fünf- und Mehr-Personen-Haushalt 150% 975,00 € 604,50 €

Bei Elektroheizung wird ein Bedarf von jährlich 230 Kilowatt je Quadratmeter einer 
angemessenen Wohnung anerkannt. 

Da die Kosten der Warmwasserbereitung bereits in der Regelleistung enthalten sind, 
werden von den tatsächlichen Heizkosten hierfür folgende Beträge abgezogen. 

• Alleinstehende (Eckregelsatz 100 %):  6,64 € 
• Volljährige Partner (90 %):  5,98 € 
• Angehörige ab dem 14. Lebensjahr (80 %):  5,31 € 
• Angehörige bis zum 14. Lebensjahr (60 %):  3,98 €

Der dann ermittelte Betrag darf die og. Höchstgrenzen nicht übersteigen. Liegt der 
Gasverbrauch tatsächlich höher, müssen die Kosten durch ein entsprechend sparsames 
Verhalten gesenkt werden. Da dies bereits bei Antragstellung des Arbeitslosengeldes II 
möglich ist, werden von Anfang an nur die angemessenen Kosten übernommen. 

Quelle: http://www.zfa-leer.de/index.phtml?frame_frei=1&mNavID=1202.1&sNavID=1202.47&La=1#unterkunft_und_heizung

Weitere Infos dazu aus dem Ratsinformationssystem kann man auf den folgenden Seiten 
nachlesen:

http://www.zfa-leer.de/index.phtml?frame_frei=1&mNavID=1202.1&sNavID=1202.47&La=1#unterkunft_und_heizung







